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Außenbereichssatzung "Bibermühle“, Gemeinde Wackersberg, Landkreis Bad Tölz - 
Wolfratshausen 

  

Sehr geehrte Damen und Herren, 

zum genannten Bebauungsplan nimmt das Wasserwirtschaftsamt Weilheim als Trä-
ger öffentlicher Belange wie folgt Stellung. Weitere Hinweise oder Anforderungen 
werden nicht vorgetragen. 

Wasserversorgung 

Die Bereitstellung von Trinkwasser erfolgt über die Wassergewinnungsanlage Höfen-
Biburg der Gemeinde Wackersberg und der Stadtwerke Bad Tölz. Der Geltungsbe-
reich des Bebauungsplans liegt im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Bad Tölz, wel-
che über ein weiteres leistungsstarkes Standbein mit dem Gewinnungsgebiet Gaiß-
ach-Rain verfügen. 

Gemäß der seit 2020 vorliegenden Erkenntnisse wird die Wassergewinnungsanlage 
Höfen- Biburg durch kein wirksames Wasserschutzgebiet geschützt. Hier besteht be-
kanntermaßen dringender Handlungsbedarf zur Ermittlung und Neufestsetzung eines 
wirksamen Schutzgebietes.  

Das Wasserrecht zur Entnahme aus den Biburgquellen ist seit dem 30.06.2021 aus-
gelaufen. Gleiches gilt für die Entnahmerechte für den Brunnen Wackersberg im sel-
ben Schutzgebiet seit dem 31.12.2023. Daher sind aus der Sicht der Wasserversor-
gung umgehend die erforderlichen Unterlagen jedenfalls für die jeweiligen Anträge 
zur beschränkten Erlaubnis der Grundwasserentnahme zu erstellen und einzu-
reichen, bis ein wirksames Schutzgebiet festgesetzt werden kann. 
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Wir empfehlen die geplante Bebauung erst nach vorliegender wasserrechtlicher Erlaubnis 
und Sicherung des entsprechenden Wasserschutzgebietes zu verwirklichen. 

 

Das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen erhält eine Kopie des Schreibens. 

 
Mit freundlichen Grüßen  

 

Rebecca Strauß 

 


